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Anfrage 

und Genossen 
~n den Bundesminister für Finanzen 
betreffend Besteuerung der Anschaffungen von Feuerwehren 

In Feuerwehrkreisen herrscht vielfach Unklarh8it darli~er, wie 
die Anschaffungen der Feuerwehren bei Inkrafttrexen der Mehr­
wertsteuer eingestuft sind. Die Feuerwehren haben immer darauf 

hingewiespn, daß die Mittel für ihre Anschaffungen weit unter 

dem Bedarf liegen und daß sie als gemeinnützige Organisationen 
steuei.'lich begünstigt werden müßten. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes­
minister für Finanzen folgende 

A n fra g e ~ 

1) Wie werden die Anschaffungen der Feuerwehren bei Inkrafttreten 
der Mehrwertsteuer am 1.1.1973 eingestuft? 

2) Inwiefern würden die Feuerwehren durch eine Befreiung von der 

Mehrwertsteuer benachteiligt, wie dies vom Herrn Finanzminister 
behau.ptet wU.rde? 

Besteht die ~uffassung der 130.Prlisidialsitzung des Öster­
reichischen Bundesfeuerwehrverbandes zu Eec~1t "daß nach dem 

Umsatzsteuergesetz 1972 die Landesfeuerwehrverblinde und Orts­
feuerwehren als Körperschaften öffentlichen Rechtes flir alle ihre 
Einnahmen, 80\\[ei t diese nicht aufgrund einer Gewerbeausübung er-

I1 
zielt werden, von der Umsatzsteuer (l!1ehr1tJert.o.i:Pl1PY'\h<;,f'"Y'o~ + "d"..r!O. 
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